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Mit oder gegen die schweizerischen
Ingenieur-Unternehmungen
Zum Rahmenkredit für die Entwicklungshilfe

Vor der Bundesversammlung liegt ein
Antrag des Bundesrates auf Gewährung
eines Rahmenkredites von 1,6 Milliarden

Franken für Projekte der
Entwicklungshilfe der nächsten drei Jahre. Der
Nationalrat hat diesem Rahmenkredit
in der Herbstsession bereits
zugestimmt. Im Dezember kommt die Vorlage

nun noch vor den Ständerat.

Im Nationalrat ist von verschiedenen
Seiten die starke Ideologisierung der
Entwicklungshilfe kritisiert worden. Zu
dieser Ideologisierung gehört eine
ausgesprochene Wirtschaftsfeindlichkeit
vieler Mitarbeiter sowohl der privaten
schweizerischen Entwicklungshilfe-Organisationen

wie auch der Direktion für
Entwicklungszusammenarbeit und
humanitäre Hilfe des Eidgenössischen
Departements für auswärtige Angelegenheiten.

Dieser Umstand gibt unter anderem

auch darum zu denken, weil der
Bundesrat der im Volk verbreiteten
Skepsis gegenüber der extremen Erhöhung

der Entwicklungskredite unter
anderem mit dem Argument begegnet,
dass diese auch im wirtschaftlichen
Interesse unseres Landes liege. Es stellt
sich die Frage, wie vertrauenswürdig unser

Aussendepartement bei dieser
Argumentation ist.

Es ist durch die Presse bekanntgeworden,
dass die Direktion für

Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre
Hilfe des Eidgenössischen Departementes

für auswärtige Angelegenheiten das

Projekt verfolgt, zusammen mit den
privaten Entwicklungshilfe-Organisationen

eine selbständige Parallelorganisation

aufzubauen, der offenbar weitgehende

Aufgaben in Zusammenhang mit
der Realisierung konkreter Vorhaben
der schweizerischen Entwicklungshilfe
übertragen werden sollen. Nationalrat
Hans Georg Lüchinger (Zürich) hat
Bundesrat Pierre Aubert in der Debatte
über den Entwicklungshilfekredit gebeten,

dem Parlament die genauen
Absichten hinsichtlich dieser geplanten
Parallelunternehmung bekanntzugeben.

Lüchinger stellte sich zur Idee
einer solchen Parallelorganisation nicht
unbedingt negativ, sofern es darum
gehe, mit qualitativ hochstehenden
Fachleuten in erster Linie Vorberei-
tungs-, Auswahl- und Aufsichtsarbeiten
zu leisten. Er verwies indessen auf die
zahlreichen in unserem Land vorhandenen

kleinen, mittleren und auch grossen
Ingenieurunternehmungen, die durchaus

in der Lage sind, konkrete
Entwicklungsprojekte auszuführen. Diese
Unternehmen mussten in die Realisierung
konkreter Entwicklungsprojekte einbezogen

werden, meinte Lüchinger; es
wäre falsch, wenn man stattdessen ein
aufgeblähtes, halbstaatliches
Konkurrenzunternehmen aufbauen würde.

Bundesrat Aubert hat die Frage mit
einigen nichtssagenden Floskeln
unbeantwortet gelassen. Nationalrat
Lüchinger hat sich damit nicht abgefun¬

den, sondern noch in der September-
Session die folgende Einfache Anfrage
eingereicht:

«Die Realisierung der technischen
Entwicklungshilfe stellt unternehmerische
und personelle Probleme. Die Direktion
für Entwicklungszusammenarbeit und
humanitäre Hilfe beabsichtigt
offensichtlich, gemeinsam mit privaten
Hilfswerken eine Parallelorganisation zu
schaffen, welcher bestimmte Aufgaben
übertragen werden sollen. Im
Zusammenhang damit stelle ich folgende Fragen:

1. Welche genauen Aufgaben soll die er¬

wähnte Parallelorganisation erhalten?

2. Welche Rechtsform ist für diese
Organisation vorgesehen, wie soll sie
personell dotiert werden und in
welcher Weise wird die parlamentarische
Kontrolle ihrer Tätigkeit gewährleistet?

3. Ist der Bundesrat bereit, bei der
Realisierung der Entwicklungshilfe
bestehende schweizerische Ingenieur-Unternehmen

möglichst weitgehend in
die Arbeit einzubeziehen?»

Man darf wohl erwarten, dass der
Bundesrat diese Anfrage sorgfältig und
ausführlich beantwortet, bevor der Ständerat

sich in der kommenden Dezembersession

mit dem stark erhöhten
Rahmenkredit für die Entwicklungshilfe
befasst. Die Beantwortung der Frage
könnte nämlich auch darüber Auskunft
geben, ob die schweizerische
Entwicklungshilfe künftig mit oder gegen die
schweizerische Wirtschaft im allgemeinen

und mit oder gegen unsere
Ingenieur-Unternehmungen im speziellen
verwirklicht werden soll.

Zu.

Umschau

Zeltdach über Naturdenkmal
20 Millionen Jahre alt sind die Gletschertöpfe

im Gletschergarten Luzern. Sie wurden

1872 entdeckt und ausgegraben. Seit.
Jahren zeigen sich an diesen Zeugen der
Urzeit immer mehr Spuren der Zerstörung
durch Verwitterung und Verschmutzung. Es
galt das Naturdenkmal so abzudecken,
dass keine Niederschläge und kein
Oberflächen wasser mehr eindringen konnte.
Die Überdachung sollte eine ungestörte
Besichtigung in möglichst natürlicher
Umgebung (keine Museumsatmosphäre)
gewährleisten und dem Hobby-Fotografen

sein selbstgeknipstes Souvenir ohne
Blitzlicht ermöglichen.
Der Architekt und die Bauherrschaft
wählten im Einvernehmen mit den
Naturschutzkreisen eine SarnaTent-Überda-
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